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Bekanntmachung 
der Gemeinsamen Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität 
und Qualitätssicherung einschließlich des Verfahrens zur 
Durchführung von Qualitätsprüfungen nach 5 80 SGB XI 

in der Kurzzeitpflege 

Vom 31. Mai 1996 





- staatlich anerknmte Altenpflegerinnenl~ltenpfleger, 
- staatlich a n e r k a ~ t e  Familienpflegerianen/Fmilienpfl~er. 
- Kra&enpf l egehe l f er inned~enpt l eger ,  
- stadich anerkannte AltenpflegehelfedmenlAltenpflegehelfer. 
- Haus- und Familienpflegehelferi~en und -heller, 
- HauswirtschaIterinnen/Hauswir(schaRer. 
- FachhauswirtschafierinnenIFadihauswirtSdiafter, 
- Dorfhelferinnen/Dorlhelfer, 
- Familienbetreuerinnen/Farnilienbetreuer. 
Hilfskräfte und angelernte Kräfte werden unter der fachlichen 
Anleitung der Fachlcraft tätig. 

3.1.4 Kooperationen mit anderen ambulanten pflegerischen und 
hauswirtschaftlichen Diensten 

Zugelassene Pflegedienste k ö ~ e n  mit anderen pflegerischen und 
hauswirtschaftlichen Diensten kooperieren. Die Kooperation dient 
der ErgänzunglErweitening des Leistungwngebotac des Pflege- 
dienstes. Soweit ein Pflegedienst die Lsistungen anderer Pflege- 
dienste in Anspruch nimmt. bleibt die Verantwortung für die 
teistungen und die Qualität bei dem zugelassenen Pflegedienst 
bestehen. 

3.2 Proze&quaiität 

Zu* =hFiihning einer qualifizierten ambulanten Versorgung hat 
du, oedienst folgende Voraussetzungen zu emillen: 

.2.4 Durch die Bildung überschaubarer Pflegeteam ist @Otmögli- 
he I<ontinuität sichernistellen. damit pflege- und bctrsu- 
edürftige Menschen von möglichst wenigen Personen. b e k u t  
verden. Die Einsatzorganisation von Pflegehaften wird orientie~ 
n dem individuellen pflegebedarf von der veranhvortiichen 
achkraft vorgenommen. Diese hat d a h  Soge ZU tragen. daO die 
'flegeeinsätze zeitlich nach den angemessenen Wünschen des 
~fle~ebedürftigen festgelegt werden und einer ausreichenden und 
:weckmäDigen Versorgung entsprechen. 

1.2.5 Im Rahmen der pflegerischen Versorgung werden Angehörige 
rom Pflegedienst beraten und in nesundheitsfordernden und -si- 
:herndenWkbeits- bzw. ~fle~etechniken unterstützt 

1.2.6 Im Rahmen einer qualitativen Pflege haben die Pflegedienste 
:ur Vernetzung mit weiteren institulionen zusammenzuarbeiten. 
i i e m  zählen insbesondere: 

- der behandelnde Arzt und - andere ambulante Dienste und stationäre/teilstationäre Eindch- 
tungen. 

?lach Möglichkeit sollen Selbsthilfegmppen in die Zusammenarbeit 
iinbezogen werden. 

3.3 Ergebnisqualitäc 

3 .t.i Schriftliche Vorstellung des Pflegedienstes und Darlegung des 
Hilfeangebotes 

Hierin könnten U. a. Informationen enthalten sein über 

- das vorgehaltene Leistungsangebot. - die Form und Durchfuhning der Leistungserbringung. 
- das Pflegekonzept. - die personelle Ausstattung, - die VerFiigbarkeit bzw. Erreichbarkeit des Pflegedienstes. - k t  und Form der Kooperation mit anderen Diensten. 
- Wahrnehmung von Beratungsfunlttionen. - Beteiligung an Qualitätuicheningsmaßnahmen. 

3.2.2 Pflegeprozeß 

Der Pflegedienst führt z u  Feststellung des Hilfebedark und de 
hauslichen Pflegesituation einen Erstbesuch beim Pnegebedüritigei 
durch. Dabei sind die Möglichkeiten der ahiviersnden.Pflege UUI 

die beim Pflegebedürftigen vorhandenen Ressounen und Fähigkei 
ten zur Einbeziehung in den PflegepmzeO herauszuatbeitea Sowei 
der vom Medizinischen Dienst der Krnnkenvenichening empfohle 
nr " ?geplan vorliegt. ist dieser beim Erstbesuch heranzuzieher 
D ~egebediirftige. reine Angehörigen und andere an der Pfieg 
B\ iigte sind einnibedehen. 

Der Pfiegedienst stellt fest. welch- Lekhingen innerhalb de 
Pflegeprozesses durch den Pflegebedürftigen. Angeh6rige. de 
Pflegedienst oder andere Pfiqepenonen erbracht werden Mnner 
Den angemessenen Wünschen des Pflegebedürftigen ist dabc 
Rechnung zu tagen. 

Darüber hinaus ist die soziale und kulhirelle integration dc 
Pflegebedürftigen in das gesellschaftliche Umfeld zu beachten. 

Soweit sich die Notwendigkeit des Einsatzes von Pflegehilfsmittel 
und der Anpassung des Wohnraumes ergibt, infon+rt der Pflegt 
dienst hierüber die Pflegekesse, die das Weitem v e r d d t .  

3.2.2.2 Pflegeplanung 
. .. 

Der Pflegedienst fertigt avfgrund der durch den'~rstbesuch gewoi 
nenen Erkenntnisse eine Pflegeplanung. Darin ist die Aufteilung dm 
Leistungserbringung auf die an der Pflege Beteiligten-aufriiführen. 

Die Pflegeplanung muO der Entwicklung des Pflegeprozesses en 
sprechend kontinuierlich aktualisiert werden 

3.2.3 Der Pflegedienst hat ein geeignetes ~fle~dokumentation 
System vorzuhaiten. Die Pflegedokumentatlon ist sachgerecht ui 
kontinuierlich zu führen. Sie ist beim Pflegebedürftigen aukub 
wahren. Soweit eine sichern Aufbewahrung beim Pflegebedürftigt 
ausnahmsweise nicht möglich ist. ist die Pflegedokumentation bei 
Pflegedienst zu führen. 
Zwischen. den an der Pflege Beteiligten soll ein regelmä0ig 
Liformationsaustausch stattfinden. Innerhalb des Pflegedien51 . - .  -. .' ..---L..-"-.. -..,.V 

as Ergebnis der Überprüfung ist mit den an der Pflege Beteiligten 
nd dem Pflegebedürftigen zu erörtern und in der Pflege- 
~kumentation festzuhalten. Dabei ist auch die Pflegebereitschaft 
er Angehörigen und anderar Pflegepemnen ZU berücksichtigen 
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der Erhaltung vorhandener Selbs~enorgungsfahigkeiten und Re- 
aktivierung solcher. die verlorengegangen sind, 
der Pflege verbaler und nonverbaler Kommunikation und Vabes- 
sening soweit möglich. 
der Unterstützung räumlicher. zeidicher und situativer Orieniie- 
-& 
dembbbau von Ängsten. 
der Uberwindung von Antriebsschwächen bzw. dem Auffangen 
überschiellander Reaktionen. 
der Berücksichtigung der angemessenen Wijnsche des Pflegebe- 
dürftigen. - der Pfiegebemitschaft der Angehörigen und andenr Pflegeper- 
soaea 

3.3.1 Das Ergebnis des Pflegeprozesses ist anhaad der festgelegten 
Pflegeziele regelmäßig zu überprüfen. Hierbei ist insbesondere 
darauf abzustellen, inwieweit die Ziele aktiviersnder Pflege sowie 
die angemessenen Wünsche des Betroffenen im Pfiegeprozd 
Berücksichtigung gehinden haben. 
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I Mdnahrnen des Pflegedienstes rur Qualitituicherung 

i.1 Der Träger des Pflegedienstes ist dafiir verantwortlich. daß 
daOnahmen zur internen Sich- der.Süuklur-. Prozeß und 
Srgebnisquaütät festgelegt und durcbgeEiihxt werden. Er soll sich an 
ddnahmen der externen Quditätssichenrng beteiligen. 

:ik die Qualitätssicherung werden geeignete Maßnahmen ausge- 
wählt. Diese können U. a. rein: 

- die Einrichtung von Qualitätszirkeln, 
- die Einsetzung eines Qualitätsbeauftmgten; 
- die Mitwirkung an Qualitätskonferenzen. + 

- die Mitwirkung an Assessmentninden. . 
- die Entwicklung und Weiterentwicklung von Pfiegestandards. 

Die Durchführung der.Qualitätssichevng wird vom Pflegedienst 
dokumentiert. 

4.2 Die Pflegedienste haben die D m g  von und die Beteili- 
gung an QualitätssichemngsmeOnahmen~auf Anforderung der Lan- 
desverbände der Pflegekiissen nachzuweisen. 

5 Verfahren zur Durchliihrung von QualitEtsprGhingen 

5.1 Wird von einer Pflegekasse die Notwendigkeit einer Qualitäts- 
prüfung als gegeben angesehen, ist über die Landesverbände der 
Pflegeksssen eine Prüfung einzuleiten. 

5.2 Dem Träger des Pflegedienstes und der Vereinigung. der der 
Träger angeliört. ist die Durchfühning, der Gegenstand. der Umfang 
+nwir? der Zeitounkt dar Prüfung mitzuteilen. 



5.3 Zur Durchfihning der Qualitätsprüfung 1st dem Medizinischen 
Dtenrf der Ki..ntmvenlchenuig oder dem bestellten Sachventiindi- 
gen Inne+lbader Csrchlfbzelten Zugang zum Pflegedienst ni 
g e w ä k n  

5.4 Vom Träger der Pflegedienster oder dessen BesuRmgien sind 
dem Prüfer auf Verlangen die für die Qualitäbprührng notwendigen 
Unterlegen vomlegen und Auskünfte zu erteilen. 

5.5 Gnindiege der Prüfung bilden U. a. die Pflegedokumeniaiions- 
unterlagen (vgl. Punkt 3.3). 

5.6 Uber die QuilitatsprLlfung Ist ein Bericht zu erstellen. In dem 
der Gegenstand der Prüfung und das Ergebnis der Prüfung =wie 
notwendige Maßnahmen zur Beseitigung von Qualltätsdefiziten 

aufgezaigt werden. Der Bericht geht innerhalb von reck Wochen 
nach AbrehluO der Prüfung dem Trlgsr des Pflegedlenstw und der 
~ e ~ ~ g r i n ~ ,  dar der Tdger mgehort. ZU. . ' 

6.1 Dis Verelnbanuig Mit an I. April 1895 h Krak 

6.2 Die Verelnbanuig Lann von Jedem Veminbaningspartner mit 
einer Frist von einem Jahr zum Jaherende. aühestens aber zum 
31. Dezembcr 1998 gekündigt werden. 

Für den Fall der Kündigung vqflichten rlch die Vemlnbarungs- 
partner, unverdglich In Verhandlungen aber eine neue Vereinba- 
rung einzutreten. 

BKK-Bundesverband, Essen 

IKK-Bundesvecband. Bergirch Gladbach 

See-Krankenkasse, Hamburg 

Bundesverband der landwirtschaftlichen ~rurke-en. Kessel 

Verband der Angestellten-Krankehsen e. V.. S i e g b u ~  

AEV - Arbei ter -Enatr -hen-Vehd e. V.. Siegbuq 

Bundesarbeitsgemeinschah der überörtlichen Triger der Sozialhilfe. Karlsnrhe 

FÜI die Bundasveninigung der Kommunalen Spitzenverbände: 

- Deutscher Städtetag. Köln 

- Deutscher Landlrreistag. BOM 

- Deutscher Städte- und Cemeindebund, Düsseldorf 

hrbeiterwohlf&-Bundesverband e. V.. Born 

Deutscher Caritasverband e. V., Freiburg 

Deutscher Paritätischer ~ohlfahr tsverbid  Cesamtverb~~d e. V.. F n d f k t  a. M. 

Deutscher Rotes Kreuz e. V.. Bann 

Diakonisches Werk EKD e. V.. Shittgart 

Bundesverband privater Alten- und Pflegeheime und mtialer Dienste a V.. Bann 

Arbeitgeberverband ambulanter Pflegediensie e. V.. HMnover 

Arbeitsgemeinschah HaushnkenpOege 0.  ~.,-~unde~g68&bsteUe, Bremerhaven 

~ e n i f s v & n d  ~aus~raalsen~flt&e Ln'~eutsehland e. V.. Hannover 

Bundesarbeitsgemeinschaft ~ a u ~ ~ e n & &  e. V.. Berlin 

Bundesverband Ambulante Dienjte e. V., Essen 

Verband Deutscher Alten- und ~ehlndertenhilfe e. V.. Essen 



Bekanntmachung , 

der Gemeinsamen Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Q ~ a l i t ä t s s i c h e r u ~ ~  
einschliel31ich des Verfahrens zur Durchführung von Q~alitätsprüfun~en 

nach § 80 SGB XI in der ambulanten Pflege - 
Vom 31. Mai 1996 . 

Vorbemerkungen 
G e m a  5 80 SGB XI vereinbaren die Spitzenverbände der Pflegekassen. die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 

Trriger der Sozialhilfe. die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände und die Vereinigungen der Träger der 
Pflegeeimichtungen auf Bundesebene gemeinsam und einheitlich Grundsätze und Maßstäbe für die Qualität und dia 
Qualitätssicherung der ambulanten und stationären Pflege sowie für das Verfahren zur Durchführung von Qualitäts- 
priifungen. Sie arbeiten dabei mit dem Medizinischen Dienst der .Spitzenv.erbände der Krankenkassen, den Verbänden der 
Pflegeberufe und den  Verbänden der Behinderten eng zusammen. Die Vereinbarungen sind im B~ndesaiuei~er zu 
veröffentlichen; sie sind für alle Pflegekassen und deren verbände sowie für die zugelassenen Pflegeei~ichtun~en 
unmittelbar verbindlich. 

Die nachstehend veröffentlichten Gemeinsamen Grundsätze und Mdlstäbe zur Qualität und Q~alitäbsicherun~ 
einschlieDlich des Verfahrens zur Durchfiihrung von Qualitätsprüfungen in der ambulanten Pflege wurden am 10. Juli 199s 
beschlossen. Nach Abschluß des Unte=chriRenverf&rens erfolgt nunmehr die Veröffentlichung. - 

Gerneinsame Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssichening 
einschließlich des Verfahrens zur Durchführung von Qualitätsprüfungen nach 5 80 SGB XI 

in der ambulanten Pflege vom 10. Juli 1995 

(In der Fassung vom 31. Mai 1996) 

der Spitzenverbände der Pilegekassen 

AOK-Bundesverband. Bonn 
aKK-Bundesverband. Essen 
IKK-Bundesverband, Bergisch Cladbach 
See-Krankmhsre. Harnbug . . 

- Bundesverband der  landwirtschartlichen Krankenkassen. 
K~ssel 
Bundesknappschaft. Bochum * 

Verbhd der Angestellten-Kranicankassen e. V.. Siegburg 
AEV - Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e. V.. Siegburg 

und . . 

der BundesadmitsgemeinschaR der Überortlichen Träger der Sozial- 
hi! ' "arisnihe. 

d- )xndesvereiPigung der ~ommuken Spitzenverbände. Köln. 
und 

den Vereinigungen der Triiger der PflegeeMchtungen (im folgen- 
den Pflegedienrte genannt) auf Bundesebene 

hbeitenvohlfahri Bundesverband e. V.. Bonn 
Deutscher Caritasverband e. V.. Freiburg 
~eutscher ~aritäbscher ~ohlfahrtrverbkd 
Gesamtverband e. V., Fmqkfurt a M.' 
Deutsches Rotes Krauz e. V., BOM 
Diakonischer Werk der  Evangelischen Kirche in 
Deutschland e. V., Stuttgart 
Bundesverband privater Alten- und Pflegeheime und 
sozialer Dienste e. V.. Bonn 
Arbeitgeberverband ambulanter Pflegedienste e. V.. 
Hannover , 

; ArbeitsgemelnschaR Hauskrankenpflege e. V., 
Brernerhaven 

, Berufsverband Hauskrankenpflege in üeutschland e. V.. 
Hannover 
Bundesarb~its~emeinschaH Hausluankenpflege e. V.. 
Berlin 
Bundesverband ~rnbulante Dienste e. V.. Essen 
Verband Deutscher Alten- und Bebindertenhilfe e. V.. 
Essen 

Präambel 

Zur Sichersteflung einer qualifizierten ambulanten Versoging 
m Rahmen dar sozialen Pflegeveaicherung haben die Spitzenver- 
>ände der Pflegehrsan. die Bundesaheitsgemeinschaft der iibm6rt- 
ichen TrEger der Sozialhilfe. die Bundesvereinig~~g der Kommu- 
lalen Spitzenvcrbände sowie die Vereinigungen der Träger der 
?flegaeinrichhinßen auf Bundesebene in enger Z u w u n e d i t  mit 
icm Medizinischen Dienst der Spitzanverbände &r Krank-n 
sowie den.Verbiinden der Pflegeberufe und den Verbänden der 
Behinderten die nachstehenden Crundsäke und MaOstäbe iür die 
aualität und die Qdtätssicherung sowie das Verfahren zur 
~unhnihnuig  von QuaiitäbpriiFuugen vereinba Sie sind mi. alle 
Pflegekassen und deren Verbände rowie für die ~geIsssenan 
~flegeeituichhiogen unmittelbir verbindlich (5 80 Abs. 1 SGB 
und sind bei allen mitemn Vereinbarungen nach dem SCB W 
&schon den Vertragsparteien herariniziehen. 

Diese Veruinbaning gilt Acht für die Pflege von Behiadsrthn 
d u e h  die besondemn Dienste. und Einrichtungen der Behinderten- 
hilfe. 

Soweit Püege auf der Grundlage des SGB XI erbricht wird, 
werden die da& gellenden Quaiitiiis+stäbe gesondert verein- 
bart. 

Diese Vereinbanuig gilt nicht für die QMlität und Qualitätssiche- 
w g  eiiischlie0lich des Verfahrens zur Durchfühnuie von Quditiits- 
~ m n g e n  nach 8 80 SCB Xi im Bemich der'teilshtlonoreri PP*. 
der Kumsilpflege o6wie der vollstetionärcn PIIqe. 
1 Grundsäke 

1.1 Ziel 

~mbulan te  Pflege nach dem Pnege-Versichuungsgesetz soll 

. irn Einzelfall fachlich kompetente und bedarfsgerechte Pflege 
nach den allgemein anerkannten pflegewissenschaRlichrn Er- 
kenntnissen ZU wbisdiafilich vertretbanin Bedingungen gewähr- 
leisten, 

durch Information und Austausch eine parinerschaRliche Zu- 
sammenarbeit aller Beteiligten ermöglichen. 

eine Verireuensbasis zwischen Pflegebedürftigen und Lei- 
stungserbringem schaffen, 

flexibel auf die Notwendigkeiten des Einzelfalles reagieren, 

die individuelle Lebenssituation und die Selbstversorgungs- 
kornpeienz des Pflegebedürftigen respektieren und fördern. 



Dabei ist die Verzahnung mii anderen Leistungen der Cesundheils- 
sicherung. der Alten- und Behindertenhilfe zu berüclichtigen. 

'1.2 Ebenen der Qualität 

Pflegequalität umfaflt die Struktur-. Prozefl- und Egebnisqualität. 

Sinikturquaiität 

Die Strukturqualitat stellt sich in den Rahmenbedingungen des 
bisiungserbringungsprozesses dar. Hierunter ist insbesondere die 
personelle und sachliche Ausstattung des Pflegedienstes zu subsu- 
mieren. 

ProzeOquafität 

Prozebqualität bezieht sich auf den Versorgungs- bzw. Pflegeablauf. 
Es geht dabei U. a. um Fragen der Pfiegesnamnare und -planung. die 
Ausfühning sowie die Dokumentation des Pflegepmzesses. 

Ergebnisqualität 

Egebnisqualität ist als Zielerreichungsgrad der pflegerischen Man- 
nahmen zu verstehen. Zu vergleichen sind das angestrebte Pflege- 
ziel mit dem tatsächlich erreichten Zustand unter Beriicksichtipng 
des Behdens und  der Zufriedenheit des Pflegebedürftigen. 

1.3 Qualitätssicherung 

1.3.1 MaQnahmen der Qualitätssichening und ihreihreinstitutionelle 
Verankerung können höchst unterschiedlich gestaltet werden. Je 
nach Standort sind hier MaUnahmen der Internen und externen 
Qualititssicherung zu unterscheiden. 
1.3.1.1 Die interne Qualitätssichening hezieht sich auf jede Einrich- 
tung und jeden D i e n s ~  Jeder Pflegedienst ist für die Qualität der 
Leistungen. die er den Versicherten gegenaber erbringt, verantwort- 
lich. 
1.3.1.2 Bei der externen Qualitätssicherung handelt es sich um 
untenchiedliche Formen von Beratung und AuDenkontmlle. sei 
dies im Rahmen rechtlicher Verpflichtungen oder beiwilliger 
Prüfung. 

1.3.2 Verfahren und  Methoden zur Qualitätssidiening untenchei- 
den sich in zentrale und dezenttale. 
1.3.2.1 Zentrale Methoden zeichnen sich der Regel durch ein 
wissenschaftlich hrridiertes instnrmentarium aus. das die M und 
Weise der Durchfihrung von Pflege &arid von Standards und 
Kriterien vorgibt 

1.3.2.2 Dezentrale Methoden der QualltWsichening sehen die 
Anpassung und Umsekung von Standards und Kriterien pflegeri- 
scher Arbeit und Ihre Konimlle durch die beruflichen Akteure vor 
Ort selbst vor. 

2 b i s t u r i g s e r b ~ g e r  

Leistungserbringer für dia ambulante Pfiege sind 

- PBegedienste &&gemeinnütziger Trüger. 
- Pnegedienste privater w e r .  - Pnegedieriste 5Ueatlicher Träger. 

h den weiteren Ausführungen werden die Laishingserbringei 
einheitlich als ,PflegediensteN bezeichnet 

Pflegedienste im Sinne dieser Grundsäize und MaßstZbe sind - 
unabhbgig von der Träguschaft - selbsthdig wirtschaftendi 
Einrichtungen. die unter fakhlicher Verantwortung einer ausgebil 
deten Pflegefactkaft Pnegebediirfüge in ihrer Wohnung geplan 
pflegen und hauswirtschaftlich versorgen. 

3 QualitätsmaUstäbe 

3.1 Stmktuqualität 

3 1.1 Smktureller Rahmen des pflegedienstes 

3.1.1.1 Der Pflegedienst ist eine auf Dauer angelegte organisator 
sche Zusammenfassung von Personen und Sachmitteln, die wid 
hängig vom Bestand ihrer Mitarbeiter i n  der Lage sein muD, ein 
ausraichende. gleichrnäDige und konstante pflegerische Versorgun 
eines wechselnden Kreises von Pnegebedürftigen Ln ihrem Einzug 
gebiet zu gewährleisten. 

1.1.2 Die vom Pflegedienst angebotene ambulante Pflege ist unter 
andiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflegefachh& durch- 
)führen. 

flege unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflege. 
chkrah bedeute1 daher. da4 diese U. a. verantwortlich ist für 

die fachliche Planung der Pnegeprozesse. 
die fachgerechte Führung der Pnegedokumentationen. 
die an dem individuellen Pflegebedarf orientierte EinsabPlanung 
der PflegekaRe.. 
die fachliche Leitung der Diensibesprechungen innerhalb des 
Pflegedienstes. 

er Träger des Pilegedienstes stellt sicher. daii bei Ausfall (z B. 
urch Verhindecung, Krankheit oder Urlaub) der vemntwodi&en 
NegefachkraR die Vertretung durch eine Pflegefachluak m i t  der  
ualifjkation nach Nummer 3.1.2.1 gewährleistet i s t  Diese sollte i n  
Sr Regel sozialversiche~ngspnichtig beschäftigt sein. 

1.1.3 Der Träger des Pilegedienstes ist verpflichtet. die w i c h e  
ualität der Leitung und der Mitarbeiter durch benifsbe+ogene Fort- 
nd Weiterbildung sicherrustellen. Ihr Fachwissen Ist ständig = 
ctualisieren. fachbezagene Fachliteratur ist vorzuhalten. 

1.2 voraussetzung& Für die Übernehme der Tätigkeit als vcrant- 
ortliche Pflegsfachkraft 
,i.2.i Die fachlichen Voraussetzungen als verantwortliche Pfiege- , ichLrah eriüllen Personen. die 
I die Erlaubnis zur Fühning der Berufsbezeichnung ,-n- 
schwester" oder ,Krankenpflegerm, oder "Kinder- 
krankenschwester" oder ,Kinderkranlrenpfleger' - entiprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen in der jeweils gültigen Fwsung - 
besiizen. 

) die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Atenpf le -  
gerinn oder A t e n p f l e g e r  mit staatlicher Anerkennung - 
aufgnind e h e r  landesrechtlichen Regelung -besitzen. 

. I . ~ . z  Die Eignung zur Übernahme der ständigen Verantwortung 
it ferner davon abhängig. daU 
I innerhalb der  letzten fünf J h  mindestens zwei J a k  ein unter 
Nummer 3.1.2.1 genannter Beruf hauptberuilich. davon in der 
Regel mindestens ein Jahr im ambulanten Bereich. ausgeübt 
wurde und 

) der ~bschluD einer ~ei terbi ldun~smaßn&e für leitende Funlr- 
tionen mit e h e r  Minderisnindenauzahi von 460 Stunden vor- 
Liegt Verantwortliche Pflegefacbkräfte. die über eine entspre- 
chende Weiterbildung nicht verfügen. müssen im Rahmen einer 
Übegangsf i t  von a i e h  Jahren Dach AbschluD der Vminba- 
nmg diese Qualifikation erworben haben Bei Voriiegen ldagjiih- 
dger Bedstiitigkeit in dieser Funktion und einschlwgm Fortbil- 
dung k6nnen auf begdhdeten Antrag des Trägen b r b d b  
dieser Frist im EinraIfaU von den Vertnigspaxtnern nach 5 72 
A b .  2 SGB X i  Ausnahmen zugelassen werden, 

d e r  der Abschluü einer Ausbildung im Piiegemanagament an einer 
?achhochrchuIe oder Universität  vorlieg^ 

1.1.2.3 Die verantwodiche Pfiegefichkmft mu5 in dieser M o n  
Ln ein& sozidvenicheningspBichdgen Bcschäftigunprhalhiis 
iätig sein. Die Voraussetzungen des Satzes i sind auch erKilit. 
rofern die verantwortliche POegefac&aR Eigentümerkr oder 
GesellschaRerln des Pflegedienstes ist und derlätigkeitssch~crrphkt 
der Pflegedienstleitung sich auf den jeweiligen Pnegedie~rt bezieht. 

Ausgenommen von dieser Regelung sind Mitglieder geistlicher 
Genossenschaften. Diakonissen sowie Kirchenbeamte. . . 

3.1.3 Pflegekräfte 

3.1.3.1 Der Pflegedienst hat unter ~ e r ü c k s i ~ h t i ~ u n ~  von Punkt 3.1.4 
nach den individuellen Erfordernissen der Pflegebedürftigen auch 
bei Ausfall (r B. durch Verhinderung. Krankheit oder Urlaub) - 
entsprechend den jeweiligen pncderischen Leistungen - gedgnete 
Kräfte vorzuhalten. 

1- 

ie 
'g 
5. 

Der Piiegedienst erbringt entsprechend dem individuellen Pflege- 
bedarf Pflegeleislungen bei Tag und Nacht einschließlich an Sonn- 
und  Feiertagen. Der Pflegedienst muD über eigene Geschäftsräumo 
verfuge" und ständig erreichbar sein. Kooperationen In der Region 

Geeignete Kidfie irn Rahmen der häuslichen Pflegehilfe sind 
entsprechend ihrer fachlichen Qualifikation einzuseizen. 
3.1.3.2 Zu den geeigneten Kraften insbesondere: 

- Krankenschweslerd~renkei~~fle~er, . .: ;;. - . 

k o n n e n  gebildet w e r d e n .  - ~inderkankenschwestenuKinderMenpflqer,  , . 
..' :. . / L* - -I:.+h-. S C .  



Bekanntmachung 
der Gemeinsamen Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssicherung 

einschließlich des Verfahrens zur Durchführung von Qualitätsprüfungen 
nach 8 80 SGB XI in der teilstationären Pflege (Tages- und Nachtpflege) 

Vom 31. Mai 1996 

Vorbemerkungen 

Gemäß 5 80 SGB XI vereinbaren die Spitzenverbände der Pflegekassen, die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe, die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände und die Vereinigungen der Träger der 
Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene gemeinsam und einheitlich Grundsätze und Maßstäbe für die Qualität und die 
Qualitätssicherung der ambulanten und stationären Pflege sowie für das Verfahren zur Durchführung von Qualitäts- 
prüfungen. Sie arbeiten dabei mit dem Medizinischen Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen. den Verbänden der 
Wegeberufe und den Verbänden der Behinderten eng zusammen. Die Vereinbarungen sind im Bundesanzeiger zu 
veröffentlichen; sie sind für alle Pflegekassen und deren Verbände sowie für die zugelassenen Pflegeeinrichtungen 
unmittelbar verbindlich. 

Die nachstehend veröffentlichten Gemeinsamen Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssicherung 
einschließlich des Verfahrens zur Durchführung von Qualitätsprüfungen in der teilstationären Pflege wurden am 18. August 
1995 beschlossen. Nach Abschluß des Unterschriftenverfahrens erfolgt nunmehr die Veröffentlichung. 

t - Gemeinsame Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssicherung 
einschließlich des Verfahrens zur Durchführung von Qualitätsprüfungen 

nach 5 80 SGB X .  in der teilstationären Pflege (Tages- und Nachtpflege) vom 18. August 1995 
(In der Fassung vom 31. Mai 1998) 

der Spitzenverbände der Pflegekassen 

AOK-Bundesverband, Born 
BKK-Bundesverband, Essen 
W<-Bundesverband, Bergisch Gladbach 
See-Krankenkasse, Hamburg 
Bundesverband der landwirtschafuichen Krankenkassen, 
Kassel 
Bundeslmappschaft, Bochurn 
Verband der Angestellten-Kraukenkamn e. V., Siegburg 
AEV - Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e. V., Siegburg 

und 

der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozial- 
hilfe, Karlsnhe. 

der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände, Köln, 
und 

den Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen 
(im folgenden teilstationäre Pflegeeinrichtungen genannt) auf Bun- 
desebene 

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V., Bonn 
Deutscher Caritasverband e. V., Freiburg 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Gesamtverband e. V., Frankfurt a. M. 
Deutsches Rotes Kreuz e. V., Bonn 
Diakonieches Werk der Evangelischen Kirche in 
Deutschland e. V., Stuttgart 
Arbeitsgemeinschaft Hausbankenpflege e. V., 
Bremerhaven 
Berufsverband Hausbankenpflege in Deutschland e: V., 
Hannover 
Arbeitgeberverband Ambulanter Pflegedienste e. V., 
Hannover 
Bundesverband Ambulante Dienste e. V., Essen 
Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e. V.. 
Essen 
Bundesverband Privater Alten- und Pflegeheime und 
sozialer Dienste e. V., Bonn 
Arbeitsgemeinschaft Privater Heime e. V.. Bonn 
Bundesarbeitsgemeinschaft Hausbankenpflege e. V.. 
Berlin 

Zur ~ iche rke l lun~  einer qualifizierten teilstationären Pflege 
(Tages- und Nachtpflege) im Rahmen der sozialen Pflegeversicherung 
haben die Spitzenverbände der Pflegekassen, die Bundes- 
arbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die 
Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände sowie die 
Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene 
in enger Zusammenarbeit mit dem Medizinischen Dienst der 
Spitzenverbände der Krankenkassen sowie den Verbänden der 
Pflegeberufe und den Varbändan der Behinderten die nachstehen- 
den Grundsätze und Maßstäbe für die Qualität und die Qualitätssi- 
cherung sowie dae Verfahren eur Durchführung von Qualitäts- 
prüfungen vereinbart. Sie sind für alle Pflegekamen und deren 
Verbände sowie für die zugelassenen Wegeeinrichtungen unmittel- 
bar verbindlich (5 80 Abs. 1 SGB Xi) und sind bei allen weiteren 
Vereinbarungen nach dem SGB XI zwischen den Vertragsparteien 
heranzuziehen. 

Diese Vereinbarung gilt nicht für die Pflege von Behinderten 
durch die besonderen Dienste und Einrichtungen der Behinderten- 
hilfe. Soweit Pflege auf der Grundlage des SGB Xi erbracht wird, 
werden die dafür geltenden Qualitätsmaßstäbe gesondert vereinbart. 

1.1 Ziel 

Teilstationäre Pflege nach dem Pflege-Versicherungsgesetz soll 
insbesondere 

im Einzelfall fachlich kompetente und bedarfsgerechte Pflege 
nach den allgemein anerkannten pflegewissenschafilichen Er- 
kenntnissen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen gewähr- 
leisten. 

durch Information und Austausch eine partnerschaftliche Zusam- 
menarbeit aller Beteiligten ermöglichen, 
eine Vertrauensbasis zwischen Pflegebedürftigen und Leistungs- 
erbringern schaffen, 

auf aktivierende Pflege ausgerichtet sein, 

flexibel auf die Notwendigkeiten des Einzelfalles reagieren, 

die Erhaltung oder Wiedergewinnung einer möglichst selbständi- 
gen Lebensfühning fördern unter Berücksichtigung der individu- 
ellen Lebenssituation und der Biographie des Pflegebedürftigen, 



- 
zur Aufrechterhaltung der häuslichen Pflege beitragen, 

die pflegenden Angehörigen unterstützen und entlasten. 

Dabei ist die Verzahnung mit anderen Leistungen der Gesundheits- 
Sicherung, insbesondere der Rehabilitation sowie der Alten- und 
Behindertenhilfe sicherzustellen. 

1.2 Ebenen der Qualität 

Pflegequalität umfaßt die Struktur-, Prozeß- und Ergebnisqualität. 

Strukturqualität 

Die Strukturqualität stellt sich in den Rahmenbedingungen des 
Leistungspmzesses dar. Hierunter ist insbesondere die personelle 
und sachliche Ausstattung der Pflegeeinnchtung zu subsumieren. 

Prozeßqualität 

Prozeßqualität bezieht sich auf den Pflege- und Versorgungsablauf. 
Es geht dabei U. a. um Fragen der Pflegeanamnese und -planung, die 
Ausführung sowie die Dokumentation des Pflegepruzesses. 

Ergebnisqualität 

Ergebnisqualität ist als Zielerreichungsgrad der pflegerischen Maß- 
nahmen zu verstehen. Zu vergleichen sind das angestrebte Pflege- 
ziel mit dem tatsächlich erreichten Zustand unter Berüclisichtigung 
des Befindens und der Zufriedenheit des Pflegebedürftigen. 

1.3 Qualitätssicherung 

1.3.1 Maßnahmen der Qualitätssicherung und ihre institutionelle 
Verankerung können höchst unterschiedlich gestaltet werden. Je 
nach Standort sind hier Maßnahmen der internen und externen 
Qualitätssicherung zu unterscheiden. 

1.3.1.1 Die interne Qualitätssicherung bezieht sich auf jede Einrich- 
tung und umfaßt die diesbezüglichen Maßnahmen der Pflegeein- 
richtung zur Qualitätssicherung. Jede Pflegeeinrichtung ist für die 
Qualität der Leistungen, die sie den Versicherten gegenüber 
erbringt, verantwortlich. 

1.3.1.2 Bei der externen Qualitätssicherung handelt es sich um 
unterschiedliche Formen von Beratung und Außenkontrolle, sei 
dies im Rahmen rechtlicher Verpflichtungen oder freiwilliger 
Prüfung. 

1.3.2 Verfahren und Methoden zur Qualitätssicherung unterschei- 
den sich in zentrale und dezentrale. 

1.3.2.1 Zentrale Methoden zeichnen sich in der Regel durch ein 
wissenschaftlich fundiertes Instrumentarium aus, das die Art und 
Weise der ihmhführung von Pflege anhand von Standards und 
Kriterien vorgibt. 

1.3.2.2 Dezentrale Methoden der Qualitätssicherung sehen die 
Anpassung und Umsetzung von Standards und Kriterien pflegeri- 
scher Arbeit und ihre Kontrolle durch die beruflichen Akteure vor 
Ort selbst vor. 

2 Leieüungwrbringer 

Leistungserbringer für die teilstationäre Pflege (Tages- und Nacht- 
pflege) sind: 

- Pflegeeinrichtungen freigemeinnütziger Träger, 
- Pflegeeinnchtungen privater Träger. 
- Pflegeeinrichtungen öffentlicher Träger. 

Teilstationäre Pflegeeinrichtungen im Sinne dieser Grundsätze und 
Maßstäbe sind - unabhängig von der Trägerschaft - selbständig 
wirtschaftende Einrichtungen, die unter ständiger Verantwortung 
einer ausgebildeten Pflegefachkraft Pflegebedürftige geplant pflegen 
und versorgen. 

3 Quolitlltsmaßstllbe 

3.1 Strukturqualität 

3.1.1 Struktureller Rahmen der Pflegeeinrichtung 

3.1.1.1 Die teilstationäre Pflegeeidchtung ist eine auf Dauer 
angelegte organisatorische Zusammenfassung von Personen und 
Sachmitteln. die in der Lage sein muß, eine ausreichende, gleichmä- 
ßige und konstante Pflege und Versorgung eines wechselnden 
Kieises von Pflegebedürftigen zu gewährleisten. Teilstationäre 
Pflegwidchtungen können sowohl als Solitäreinrichtungen beste- 
hen wie auch räumlich und organisatorisch mit anderen Einrichtun- 
gen verbunden sein. 

3.1.1.2 Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege erbringen ent- 
sprechend dem individuellen Pflegebedarf Pflegeleistungen inner- 
halb der im Versorgungsvertrag festgelegten Öffnungszeiten. Dabei 
ist die Pflege und Versorgung in der Tagespflege an mindestens 
5 Tagen in der Woche jeweils mindestens 6 Stunden und in der 
Nachtpflege jeweils mindestens 12 Stunden täglich zu gewährlei- 
sten. 

3.1.1.3 Teilstationäre Pflegeeinrichtungen haben im Rahrnen ihres 
Leistungsangebots auch die notwendige und angemessene Beförde- 
rung des Pflegebedürftigen von der Wohnung zur Einrichtung der 
Tages- und Nachtpflege und zurück sicherzustellen, soweit sie nicht 
von Angehörigen durchgeführt werden kann. 

3.1.1.4 Die von der Pflegeeinrichtung angebotene teilstationäre 
Pflege (Tages- und Nachtpflege) ist unter ständiger Verantworhuig 
einer ausgebildeten Pflegefachkraft durchzuführen. 

Pflege unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflege- 
fachkraft bedeutet, daß diese U. a. verantwortlich ist für 

- die fachliche Planum der Pfleneprozesse. 
- die fachgerechte F ü k g  der Pflegedokurnentationen, - die an dem individuellen Pflegebedarf orientierte Dienstplanung, 
- die Durchführung von ~ienstbes~rechunpn im ~flegebekich. - 

Der Träger der Pflegeeinrichtung stellt sicher, daß bei Ausfall (z. B. 
durch Verhinderung. Krankheit oder Urlaub) der verantwortlichen 
Pf l ege facW diekerbhing durch eine ~flegefachlaaft mit der 
Qualifikation nach Nummer 3.1 .3.1 gewährleistet ist. i 

' J  
3.1.1.5 Der Träger der Pflegeeinrichtung ist v6rpflichtet, die fechli- 
che Qualität der Leitung und der Mitarbeiter durch berufsbezogene 
Fort- und Weiterbildung sicherzustellen. Deren Fachwissen ist 
regelmaig zu aktualisieren; Fachliteratur ist vorzuhalten. 

3.1.2 Räumliche Voraussetzungen 

3.1.2.1 Die Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege müssen 
folgende Voraussetzungen erfüllen: 

- beschilderte. sicher zu emichende und alten- und behinderten- 
gerechte Zugänge zu der Pflegeeinrichtung, 

- direkte Zufahrt für Fahneuge, 

- alten- und behindertengerechte Aussiattung, 

- ein angemessenes Raumangebot e i d i e ß l i c h  Ruhe- und Ge- 
meinschaftsräumen, um den Vemorgungsaufhg erfüllen zu kön- 
nen (bisherige im Bereich der Sozialhilfe bestehende Regelungen 
und Vereinbarungen gelten als angemessen). 

Tagespflegeeinrichtungen müssen ferner folgende Voraussetzungen 
erfüllen: 

- eine Bewegungsmöglichkeit im Freien, 

- eine Möglichkeit zur Erbringung von Heilmitteln. 

3.1.2.2 Ruheräume sind so zu gestalten, daß die individuellen '-' 
Bedürfnisse der Pflegebedürftigen Berücksichtigung finden. 

Die Unterbringung in der Nachtpflege ist in Ein- bzw. Zweibettzim- 
mern anzustreben. 

3.1.3 Voraussetzungen für die Übernahme der Tätigkeit als verant- 
wortliche Pflegefachkraft 

3.1.3.1 Die fachlichen Voraussetzungen als verantwortliche Pflege- 
fachkraft erfüllen Personen, die 

a] die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung „Kranken- 
schwester" oder .,ihnicen~flenei' oder .Kinderhankenschwesteru 
oder „~inderkranken~fl&er'; - entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung - besitzen, 

b) die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung ..Altenpflegerin" 
oder „Altenpfleger" mit staatlicher Anerkennung - a u f p n d  
einer landesrechtlichen Regelung - besitzen. 

3.1.3.2 Die Eignung zur Übernahme der ständigen Verantwortung 
ist ferner davon abhängig, daß innerhalb der letzten fünf Jahre 
mindestens zwei Jahre ein unter Nummer 3.1.3.1 genannter Beruf 
hauptbeniflich ausgeübt wurde. 

3.1.3.3 Die verantwortliche Pflegefachft muß in dieser Funktion 
in einem sozialvenicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis 
tätig sein. soweit sie nicht inhaberin der Pflegeeinrichtung ist. Die 
Voraussetzungen des Satzes 1 sind auch erfüllt, sofern die verant- 
wortliche Pflegefachkraft Eigentümerin oder Gesellschafterin der 
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Pflegeeinrichtung ist und die Tätigkeitsschwerpunhe der Pflege- 
dienstleitung sich auf die jeweilige Pflegeeinrichtung beziehen. 
Ausgenommen von dieser Regelung sind Mitglieder geistlicher 
Genossenschaften. Diakonissen und Kirchenbeamte. 

3.1.4.1 Die Pflegeeinrichtung hat unter Berücksichtigung von Punkt 
3.1.5 zur Erfüllung der individuellen Erfordernisse des Pflegebe- 
dürftigen im Rahmen der Pflege und Versorgung geeignete KIäfte 
entsprechend ihrer fachlichen Qualifikation bereitzustellen. 

3.1.4.2 Zu den geeigneten Kräften gehören insbesondere: 

- Krankenschwestem/Krankenpfleger, 
- Kinderkranlrenschwestem/Kinderkranlrenpfleger, 
- staatlich anerkannte AltenpflegerinnedAltenpfleger, 
- KranirenpflegehelferinnedKrankenpflegehelr, 
- staatlich anerkannte AltenpflegehelferinnenIAltenpflegehelfer. 
- staatlich anerkannte Familienpflegerinnen/Familienpfleger, 
- Hauswirtschafterinnen/Hauswirtschaftm, 
- FachhauewirtschafterinneniFachhau~wirtschafter, 
- staatlich anerkannte DofielferinnenIDorfhelfer. 

Sonstige Kräfte werden unter der fachlichen Anleitung der Fach- 
kraft tätig. 

3.1.5 Kooperationen mit anderen Leistungserbringern 

Zur Erfüllung ihres Versorgungsauftrages können zugelassene Wege- 
einrichtungen mit anderen Leistungserbringern kooperieren. Die 

(- Kooperation kann auch der ExgänzungIErweiterung des Leistungs- 
angebotes der Pflegeeinrichtung dienen, insbesondere zur Rehabili- 
tation. Soweit eine Pflegeeinrichtung die Leistungen hit ter  in 
Anspruch nimmt, bleibt die Verantwortung für Leistungen im 
Rahmen ihres Versorgungsauftrages und die Qualität der Leistungen 
bei der zugelassenen Pflegeeinrichtung bestehen. 

Zur Durchfühnuig einer qualifizierten Pflege hat die Pflegeein- 
nchtung folgende Voraussetningen zu erfüllen: 

3.2.1 Darstellung der Pflegeeinrichtung 

Die Pflegeeinrichtung stellt ihre Leistungen schriftlich dar. 
Diese Information kann Angaben enthalten über. 

- das vorgehaltene Leistungsangebot im Bereich der Tages- und 
Nachtpflege, - die Form und D u & t h m g  der Leistungserbringung auch hin- 
sichtlich Maßnahmen aktivierender Pflege. 

- das Wegekonzept, 
- die p m n e l l e  Ausstattung, 
- die Offnungszeiten der Pflegeeinrichtung, 
- die Lam sowie die Erreichba~keit der Einrlchtunn. 
- Art und Form der Kooperation mit anderen ~ei~tun~serbringem, 

( wie z. B. die Durchfühnuin von Rehabilitationsmaßnahmen, 
- Wahmehrnunn von Bera&funktionen, 
- Beteiligung &Qualititssic&rungsrndnahmen sowie 
- die zu zahlenden Entgelte,für die Leistungsangebote. 

3.2.2 Pflegeprozeß 

3.2.2.1 Die Pflegeeinrichtung führt einte AufnahmegesprächJAna- 
mnese durch. Soweit der vom Medizinischen Dienst der Kranken- 
versicherung empfohlene Pflegeplan vorliegt, ist dieser heranzuzie- 
hen. 

Dabei sind im Rahmen der Pflege die Möglichkeiten der aktivieren- 
den Pflege und die beim Pflegebedürftigen vorhandenen Ressourcen 
und Fähigkeiten zur Einbeziehung in den Pflegeprozeß herauszuar- 
beiten. Der Pflegebedürftige. seine Angehörigen und andere an der 
Pflege Beteiligte sind einzubeziehen. 

Dabei ist festzustellen. welche Leistungen im Rahmen des Pflege- 
Prozesses durch den Pflegebedürftigen, die Pflegeeinrichtung oder 
andere an der Pflege beteiligte Personen erbracht werden können. 
Den angemessenen Wünschen des Pflegebedürftigen ist dabei Rech- 
nung zu tragen. 

Darüber hinaus ist die soziale und kulturelle Integration des 
Pflegebedürftigen in das gesellschaftliche Umfeld zu beachten. 

Soweit die Notwendigkeit des Einsatzes von Pflegehilfsmitteln 
festgestellt wird, informiert die Pflegeeinrichtung mit Zustimmung 
des Pflegebedürftigen hierüber die Angehörigen undloder die Pfle- 
gekasse. 

3.2.2.2 Die Pflegeeinrichtung fertigt aufgrund der durch das 
Aufnahmegespräch bzw. die Anamnese gewonnenen Erkenntnisse 
eine Pflegeplanung an. Dabei ist die Abgrenzung der Leistungs- 
erbringung zu Leistungen anderer an der Pflege Beteiligter aufzu- 
führen. 

Die Pflegeplanung muß der Entwicklung des Pflegeprozesses ent- 
sprechend kontinuierlich aktualisiert werden. 

3.2.3 Pflegedokumentation 

Die Pflegeeinrichtung hat ein geeignetes Pflegedokumentations- 
System vorzuhalten. Die Pflegedokumentation ist sachgerecht und 
kontinuierlich durchzuführen. 

3.2.4 Pflegeteams 

Durch die Bildung überschaubarer Pflegeteams ist bei der Betreuung 
Pflegebedürftiger größtmögliche Kontinuität sicherzustellen. Die 
Dienstplanung wird orientiert an dem individuellen Pflegebedarf 
von der verantwortlichen Pflegefachkraft vorgenommen. Dazu ist 
ein regelmäßiger Informationsaustausch durchzuführen. 

3.2.5 Beratung der Angehörigen 

Im Rahmen der pflegerischen Versorgung werden Angehö&e von 
der Pflegwinrichtung beraten. 

3.2.6 Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen 

Im Rahmen einer qualitativen Pflege hat die Pflegeeinrichtung mit 
weiteren Institutionen zusammenzuarbeiten. Hierzu zählen insbe- 
sondere: 

- der behandelnde Ant, 
- andere ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeein- 

richtungen. - Krankenhäuser und 
- Leistungserbringer im Rahmen ambulanter Rehabilitationsmaß- 

nahmen (vgl. Nummer 3.1.5). 

3.3 Ergebnisqualität 

3.3.1 Das Ergebnis des Pflegepmzesses ist anhand der fsstgelegten 
Pflegeziele regelmäi3ig zu überprüfen. Hierbei ist insbesondere 
darauf abzustellen, inwieweit die Ziele aktivierender Pflege sowie 
die angemessenen Wünsche des Pflegebedürfögen im Pflegeprozeß 
Berücksichtigung gefunden haben. 

Das Exgebnis der überpnlfung ist mit den an der Pflege Beteiligten 
und dem Pflegebediirfügen zu erörtern und in der Pflegedokumen- 
tation feetzuhalten. 

3.3.2 In jedem Fall ist Stellung zu nehmen zu 

- der Erhaltung und Verbessenrng vorhandener Selbstversorgungs- 
fähigkeiten und Reaktiviening solcher, die verlorengegangen 
sind. - der Erhaltung und Verbeeeening der Kommunikationsfähigkeit. 

- der Unterstützung dex allgemeinen Orientierungsfähigkeit. 

Darüber hinaus ist ggf. Stellung zu nehmen zu dem Abbau von 
Ängsten, der Ü@mindung von Antriebsschwächen sowie der Be- 
wältigung von Uberreaktionen. 

4.1 Der Träger der Pflegwinrichtung ist dafür verantwortlich, daß 
Maßnahmen zur internen Sicherung der Stniktur-, Pm205 und 
Ergebnisqualität festgelegt und durchgeführt werden. Er soll sich an 
Maßnahmen der externen Qualitätssicherung beteiligen. 

Qualitätssicherungsmdnahmen können U. a. sein: 

- die Einrichtung von Qualitätszirkeln, 
- die ~insetzun~eines  ~ualitätsbeauftragten, 
- die Mitwirkung an Qualitätskonferenzen. 
- die Mitwirkung an Assessmentrunden, 
- die Entwicklung und Weiterentwicklung von Pflegestandards. 

4.2 Die Pflegeeinrichtungen haben die I)urchführung von und die 
Beteiligung an Qualitätssicherungsmdnahmen zu dokumentieren 
und auf Anforderung der Landesverbände der Pflegekassen nachzu- 
weisen. 

5 Verfahren zur Durchführung von Quaiitllt~prILfungen 

5.1 Wird von einer Pflegekasse die Notwendigkeit einer Qualitäts- 
prüfung als gegeben angesehen, ist über die Landesverbände der 
Pflegekassen eine Prüfung einzuleiten. 



5.2 Die Landesverbände der Pflegekassen teilen dem Träger der 
Pflegeeinrichtung und der Vereinigung, der der Träger angehört. die 
Durchführung. den Gegenstand, den Umfang sowie den Zeitpunkt 
der Prüfung mit. 

5.3 Zur Durchführung der Qualitätsprüfung ist dem Medizinischen 
Dienst der KranLenversicherunn oder dem bestellten Sachverständi- 
gen innerhalb der Geschäftszeiren Zugang zur Pflegeeinrichtung zu 
gewähren. 

5.4 Vom Träger der Pflegeeinrichtung oder dessen Beauftragten 
sind dem Prüfer auf Verlangen die für die Qualitätsprüfung 
notwendigen Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. 

5.5 Gmndlage der Prüfung bilden U. a. die Pflegedokumentations- 
unterlagen (vgl. Punkt 3.2.3). 

5.6 Über die Qualitätsprüfung ist ein Bericht zu erstellen. in dem 
der Gegenstand der Prüfung und das Ergebnis der Prüfung sowie 

notwendige Maßnahmen nir Beseitigung von Qualitätsdefiziten 
aufgezeigt werden. Der Bericht geht innerhalb von eechs Wochen 
nach AbschluB der Prüfung dem Träger der Pflegeeinrichtung, der 
Vereinigung, der der Träger angehört, und den Landesverbänden 
der Pflegekassen zu. 

I 6.1 Die Vereinb-g bitt am 1. April 1995 in Kr&. 

1 6.2 Die Vereinbang kann von jedem Vereinbamngspartner mit 
einer Frist von einem Jahr zum Jahresende, frühestens aber zum 
31. Dezember 1997 gekündigt werden. 

Für den Fall der Kündigung verpflichten sich die Vereinbamngspart- 
ner, unverzüglich in Verhandlungen über eine neue Vereinbamng 
einzutreten. 

Siegburg. den 31. Mai 1996 

AOK-Bundesverband, Bonn 

BKK-Bundesverband, Essen 

W<-Bundesverband. Bergisch Gladbach 

See-Krankenkasse, Hamburg 

Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen. Kassel 

Bundesknappschaft, Bochum 

Verband der Angestellten-Krankenkassen e. V.. Siegburg 

AEV - Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e. V., Siegburg 

Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe. Karlsruhe 

Für die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände: 

- Deutscher Städtetag, Köln 

- Deutscher Landkreistag, BOM 

- Deutscher Städte- und Gemeindebund (e. J.), Düsseldorf 

Arbeitewohlfahrt-Bundesverband e. V., BOM 

Deutscher Caritas-Verband e. V., Reiburg 

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband e. V., Fr- a. M. 

Deutschee Rotes h u z  e. V., BOM 

Diakonisches Werk EKD e. V., Stuttgart 

Arbeitsgemeinschaft Hauekrankenpflege e. V., Bundesgeschäftsstelle. Bremerhaven 

Berufsverband Hauskrankenpflege in Deutschland e. V., Hannover 

Arbeiigeberverband ambulanter Pflegedienste e. V., Hannover 

Bundesverband Ambulante Dienste e. V.. Essen 

Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e. V., Essen 

Bundesverband privater Alten- und Pflegeheime und sozialer Dienste e. V., Bonn 

Arbeitsgemeinschaft Privater Heime e. V., Bonn 

Bundesarbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege e. V., Berlin 



Bekanntmachung 
der Gemeinsamen Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssicherung 

einschließlich des Verfahrens zur Durchführung von Qualitätsprüfungen 
nach 80 SGB XI in der Kurzzeitpflege 

Vom 31. Mai 1996 

Vorbemerkungen 

Gemäß 5 80 SGB XI vereinbaren die Spitzenverbände der Pflegekassen, die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe, die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände und die Vereinigungen der Träger der 
Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene gemeinsam und einheitlich Gmndsätze und Maßstäbe für die Qualität und die 
Qualitätssichemng der ambulanten und stationären Pflege sowie für das Verfahren zur Durchführung von Qualitäts- 
prüfungen. Sie arbeiten dabei mit dem Medizinischen Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen, den Verbänden der 
Pflegeberufe und den Verbänden der Behinderten eng zusammen. Die Vereinbarungen sind im Bundesanzeiger zu 
veröffentlichen; sie sind für alle Pflegekassen und deren Verbände sowie für die zugelassenen Pflegeeinrichtungen 
unmittelbar verbindlich. 

Die nachstehend veröffentlichten Gemeinsamen Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssichemng 
einschließlich des Verfahrens zur D u r c h f ü h g  von Qualitätsprüfungen in der Kurzzeitpflege wurden am 18. August 1995 
beschlossen. Nach Abschluß des Unterschriftenverfahrens erfolgt nunmehr die Veröffentlichung. 

Gemeinsame Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssichening 
einschließlich des Verfahrens zur Durchfiihnmg von Qualitätsprüfungen 

nach 1 80 SGB XI in der Kunzeitpflege vom 18. August 1995 
(In der Fassung vom 31. Mai 1996) 

der Spitzenverbände der Pflegekassen 

AOK-Bundesverband, Bonn 
BKK-Bundesverband. Essen 
IKK-Bundesverband. Bergisch Cladbach 
See-Krankenkasse, Hamburg 
Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen. 
Kassel 
Bundesknappschaft. Bochum 
Verband der Angestellten-Krankenkessen e. V., Siegburg 
AEV - Arbeiter-Ersatzhssen-Verband e. V.. Siegburg 

und 

der Bundesarbeitsgemeinechaft der überörtlichen Träger der Sozial- 
hilfe. Karlsruhe, 
der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände, Köln, 

(- und 

den Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen 
(im folgenden Kunzeit-Pflegeeinrichtungen genannt) auf Bundes- 
ebene 

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V., Bonn 
Deutscher Caritasverband e. V., Freiburg 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Gesamtverband e. V., Frankfuri a. M. 
Deutsches Rotes Kreuz e. V., Bonn 
Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in 
Deutschland e. V., Stuttgart 
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V., 
Frankfurt a. M. 
Arbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege e. V., 
Bremerhaven 
Berufsverband Hauskrankenpflege in Deutschland e. V., 
Hannover 
Arbeitgeberverband Ambulanter Pflegedienste e. V., 
Hannover 
Bundesverband Ambulante Dienste e. V., Essen 
Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e. V.. 
Essen 
Bundesverband privater Alten- und Pflegeheime und 
sozialer Dienste e. V., Bonn 
Arbeitsgemeinschaft Privater Heime e. V., Bonn 
Bundesarbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege e. V., 
Berlin 

Präambel 
Zur Sicheniteiiung einer qualifizierten Kunzeitpflege im Rahmen 

der sozialen '~flegeversicherung haben die Spitzenverbände der 
Pflegekassen, die Bundwarbeitsgemeinschaft der überörtiichen Trä- 
ger der Sozialhilfe. die Bundesvereinigung der Kommunalen Spit- 
zenverbände sowie die Vereinigungen der Träger der P f l w i n -  
richtungen auf Bundesebene in enger Zusammenarbeit mit dem 
Medizinischen Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen 
sowie den Verbänden der Pflegeberufe und den Verbänderr der 
Behinderten die nachstehenden Grundsätze und Maßstäbe für die 
Qualität und die Qualitätssichening sowie das Verfahren zur 
Durchführung von Quaiitätspnifungen vereinbart. Sie sind für alle 
Pflegekassen und deren Verbände sowie für die zugelassenen 
Pflegeeinrichtungen unmittelbar verbindlich (5 80 Ab. 1 SCB XI) 
und sind bei allen weiteren Vereinbarungen nach dem SCB X1 
zwischen den Vertragsparieien heranzuziehen. 

Diese Vereinbarung gilt nicht für die Pflege von Behinderten 
durch die besonderen Dienste und Einrichtungen der Behinderten- 
hilfe. Soweit Pflege auf der Grundlage des SGB XI erbracht wird, 
werden die dafür geltenden Quaiitätsm&täbe gesondert vereinbart. 

1 Grundsätze 

1.1 Ziel 

Kunzeitpflege nach dem PflegeVeniicheningsgesetz soll imbeson- 
dem 

zur Aufrechterhaltung der häuslichen Pflege beihgen. wenn 
häusliche Pflege oder teilstationäre Pflege vorübergehend nicht 
möglich oder ausreichend ist. 

für den Pflegebedürftigen den Übergang aus der stationären 
Behandlung in die häusliche Pflege erleichtern und ermöglichen, 

im Einzelfall fachlich kompetente und bedarfsgerechte Pflege 
nach den allgemein anerkannten pflegewissenschaftlichen Er- 
kenntnissen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen gewähr- 
leisten. 

durch Information und Austausch eine partnerechaftliche Zusam- 
menarbeit aller Beteiligten ermöglichen, 

eine Vertrauensbasis zwischen Pflegebedüriügen und Leistungs- 
erbringern schaffen. 

auf aktivierende Pflege ausgerichtet sein. 

flexibel auf die Notwendigkeiten des Einzelfalles reagieren. 



die Erhaltung oder Wiedergewinnung einer möglichst selbständi- 
gen Lebensführung fördern unter Berücksichtigung der individu- 
ellen Lebenssituation und der Biographie des Pflegebedürftigen, 

die pflegenden Angehörigen unterstützen und entlasten. 

Dabei ist die Verzahnung mit anderen Leistungen der Gesundheits- 
Sicherung, insbesondere der Rehabilitation, der ärztlichen Versor- 
gung sowie der Alten- und Behindertenhilfe sicherzustellen. 

1.2 Ebenen der Qualität 

Pflegequalität umfaßt die Struktur-, Prozeß- und Ergebnisqualität. 

Strukturqualität 

Die Strukturqualität stellt sich in den Rahmenbedingungen des 
Leistungsprozesses dar. Hierunter ist insbesondere die personelle 
und sachliche Ausstattung der Pflegeeinrichtung zu subsumieren. 

Prozeßqualität 

Prozeßqualität bezieht sich auf den Pflege- und Versorgungsablauf. 
Es geht dabei U. a. um Fragen der Pflegeanamnese und -planung, die 
Ausführung sowie die Dokumentation des Pflegeprozesses. 

Ergebnisqualität 

Ergebnisqualität ist als Zielerreichungsgrad der pflegerischen Maß- 
nahmen zu verstehen. Zu vergleichen sind das angestrebte Pflege- 
ziel mit dem tatsächlich erreichten Zustand unter Berücksichtigung 
des Befindens und der Zufriedenheit des Pflegebedürffigen. 

1.3 Qualitätssicherung 

1.3.1 Maßnahmen der Qualitätssicherung und ihre institutionelle 
Verankerung können höchst unterschiedlich gestaltet werden. Je 
nach Standort sind hier Maßnahmen der internen und externen 
Qualitätssicherung zu unterscheiden. 

1.3.1.1 Die interne Qualitätssichemg bezieht sich auf jede Einrich- 
tung und umfaßt die diesbezüglichen Maßnahmen der Pflegeein- 
richtung zur Qualitätssicherung. Jede Pflegeeinrichtung ist für die 
Qualität der Leistungen, die sie den Versicherten gegenüber 
erbringt, verantwortlich. 

1.3.1.2 Bei der externen Qualitätssichemg handelt es sich um 
unterschiedliche Formen von Beratung und Außenkontrolle. sei 
dies im Rahmen rechtlicher Verpflichtungen oder freiwilliger 
Prüfung. 

1.3.2 Verfahren und Methoden zur Qualitätssichemg unterschei- 
den sich in zentrale und dezentrale. 

1.3.2.1 Zentrale Methoden zeichnen sich in der Regel durch ein 
wissenschaftlich fundiertes instrumentarium aus, das die Art und 
Weise der Durchführung von Pflege anhand von Standards und 
Kriterien vorgibt. 

1.3.2.2 Dezentrale Methoden der Qualitätssicherung sehen die 
Anpassung und Umsetzung von Standards und Kriterien pflegen: 
scher Arbeit und ihre Kontrolle durch die beruflichen Akteure vor 
Ort selbst vor. 

2 Leistungserbringer 

Leistungserbringer für die Kurzzeitpflege sind: 

- Pflegeeinrichtungen freigemeinnütziger Träger. 
- Pflegwinrichtungen privater Träger, 
- Pflegeeinrichtungen öffentlicher Träger. 

Kurzzeit-Pflegeeinrichtungen im Sinne dieser Grundsätze und 
Maßstäbe sind - unabhängig von der Trägerschaft - selbständig 
wirtschaftende Einrichtungen, die unter ständiger Verantwortung 
einer ausgebildeten Pflegefachkraft Pflegebedürftige geplant pflegen 
und versorgen. 

3 QualitiItsmaßetäbe 

3.1 Stnikturqualität 

3.1.1 Struktureller Rahmen der Pflegeeinrichtung 

3.1.1.1 Die Kurzzeit-Pflegeeinrichtung ist eine auf Dauer angelegte 
organisatorische Zusammenfassung von Personen und Sachmitteln, 
die in der Lage sein muß. eine ausreichende, gleichmäßige und 
konstante Pflege und Versorgung eines wechselnden Kreises von 
Pflegebedürftigen zu gewährleisten. Kurzzeit-Pflegeeinrichtungen 
können sowohl Solitäreinrichtungen wie auch räumlich und organi- 
satorisch mit anderen Einrichtungen verbunden sein. 

3.1.1.2 Einrichtungen der Kurueitpflege erbringen entsprechend 
dem individuellen Pflegebedarf Pflegeleistungen bei Tag und Nacht 
einschließlich an Sonn- und Feiertagen. 

3.1.1.3 Die von der Pflegwinrichtung angebotene Kurzzeitpflege ist 
unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflegefachkraft 
durchzuführen. 

Pflege unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflege- 
fachkraft bedeutet, daß diese U. a. verantwortlich ist für 

- die fachliche Planung der Pflegeprozesse, 
- die fachgerechte Führung der Pflegedokumentationen, 
- die an dem individuellen Pflegebedarf orientierte Dienstplanung, 
- die Durchführung von Dienstbesprechungen im Pflegebereich. 

Der Träger der Pflegeeinrichtung stellt sicher, daß bei Ausfall (z. B. 
durch Verhinderung, Krankheit oder Urlaub) der verantwortlichen 
Pflegefachkraft die Vertretung durch eine Pflegefachkraft mit der 
Qualifikation nach Nummer 3.1.3.1 gewährleistet ist. 

3.1.1.4 Der Träger der Pflegeeinrichtung ist verpflichtet, die fachli- 
che Qualität der Leitung und der Mitarbeiter durch berufsbezogene 
Fort- und Weiterbildung sicherzustellen. Deren Fachwissen ist 
regelmäßig zu aktualisieren; Fachliteratur ist vorzuhalten. 

3.1.2 Räumliche Voraussetzungen 

3.1.2.1 Die Einrichtungen der Kurzzeitpflege müssen folgende Vor- 
aussetzungen erfüllen: 

- beschilderte, sicher zu erreichende und alten- und behinderten- , 
gerechte Zugänge zu der Pflegeeinrichtung. 

- direkte Zufahrt für Faluzeuge, 

- alten- und behindertengerechte Ausstattung, 

- ein annemessenes Raumannebot einschließlich Gemeinschafisräu- 
men. den ~ersorgungßauftrag erfüllen zu können (bisherige 
im Bereich der Sozialhilfe bestehende Regelungen und Vereinba- 
rungen gelten a b  angemessen). 

Kurzzeit-Pflegeejnrichtungen müssen ferner folgende Voraussetzun- 
gen erfüllen: 

- eine Bewegungsmöglichkeit im Freien. 

- eine Möglichkeit zur Erbringung von Heilmitteln. 

3.1.2.2 Die Räume. die dem Pflegebedürftigen zur Verfügung 
stehen. sind so zu gestalten. daß die individuellen Bedürfnisse. die 
pflegerischen Erfordernisse und die Anforderungen an eine wohnli- 
che Umgebung des Pflegebedürftigen Berücksichtigung finden. Der 
kurzzeitigen Aufnahme und einem wechselnden P e r s o n e h i s  ist 
dabei Rechnung zu tragen. 

Die Aufnahme in Ein- bzw. Zweitbettzimmern ist anzustreben. 

3.1.3 Voraussetzungen für die Übernahme der Tätigkeit als verant- 
wortliche Pflegefachkraft L--, 

3.1.3.1 Die fachlichen Voraussetzungen als verantwortliche Pflege- 
fachkraft erfüllen Personen, die 

a) die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung "Kranken- 
schwester" oder „Krankenpflegeru oder ,.Kinderl~anlsenschwester" 
oder „Kinderkrankenpflegerr' - entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung -besitzen. 

b) die Erlaubnis zur Führung der Berufszeichnung „AltenpflegerinU 
oder „Altenpflegeru mit staatlicher Anerkennung - aufgnind 
einer landesrechtlichen Regelung - besitzen. 

3.1.3.2 Die Eignung zur Übernahme der ständigen Verantwortung 
ist ferner davon abhängig, daß 

a) innerhalb der letzten fünf Jahre mindestens zwei Jahre ein unter 
Nummer 3.1.3.1 genannter Beruf hauptberuflich ausgeübt wurde, 

b) der Abschluß einer Weiterbildungsmaßnahme für leitende Funk- 
tionen mit einer Mindeststundenanzahl von 460 Stunden vor- 
liegt. Verantwortliche Pflegefachkrafte, die über eine entspre- 
chende Weiterbildung nicht verfügen, müssen im Rahmen einer 
Übergangsfrist von sieben Jahren nach Abschluß der Vereinba- 
rung diese Qualifikation erworben haben. Bei Vorliegen langjähri- 
ger Berufstätigkeit in dieser Funktion und einschlägiger Fortbil- 
dung können auf begründeten Antrag des Trägers innerhalb : 
dieser Frist im Einzelfall von den Vertragspartnern nach 5 72 1 
Abs. 2 SGB XI Ausnahmen zugelassen werden: 

oder 



der Abschluß einer Ausbildung im Pflegemanagement an einer 
Fachhochschule oder Universität vorliegt. 

3.1.3.3 Die verantwortliche Pflegefachkraft muß in dieser Funktion 
in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis 
tätig sein, soweit sie nicht InhaberIn der Pflegeeinrichtung ist. Die 
Voraussetzungen des Satzes I sind auch erfüllt. sofern die verant- 
wortliche Pflegefachkraft EigentümerIn oder Gesellschafterin der 
Pflegeeinrichtung ist und die Tätigkeitsschwerpunkte der Pflege- 
dienstleitung sich auf die jeweilige Pflegeeinrichtung beziehen. 
Ausgenommen ~ o n  dieser Regelung sind Mitglieder geistlicher 
Genossenschaften, Diakonissen und Kirchenbeamte. 

3.1.4.1 Die Pflegeei~chtung hat unter Berücksichtigung von Punkt 
3.1.5 zur Erfüllung der individuellen Erfordernisse des Pflegebe- 
dürftigen im Rahmen der Pflege und Versorgung geeignete Kräfte 
entsprechend ihrer fachlichen Qualifikation bereitzustellen. 

3.1.4.2 Zu den geeigneten Kräften gehören insbesondere: 

- KrankenschwesternIKrankenpfleger, 
- KinderkrankenschwesternlKinderkranlcenpfleger, 
- staatlich anerkannte AltenpflegerinnenlAltenpfleger. 
- KrankenpflegehelferinnenlKrankenpflegehelfer, 
- staatlich anerkannte AltenpflegehelferinnenIAltenpflegehelfer, 
- staatlich anerkannte FamilienpflegerinnenIFamilienpfleger, 
- Hauswirtschafierinnen/Hauswirtschafter, 

- I Fachhauswirtschafterinnen/Fachhauswir~tschafter, staatlich anerkannte DorfhelferinnenIDorfhelfer. 

Sonstige Kräfte werden unter der fachlichen Anleitung der Fach- 
baft  tätig. 

3.1.5 Kooperationen mit anderen Leistungserbringern 

Zur Erfüllung ihres Venorgungsauftrages können zugelassene Pflege- 
einrichtungen mit anderen Leistungserbringem kooperieren. Soweit 
eine Pflegeeinrichtung die Leistungen Dritier in Anspruch nimmt, 
bleibt die Verantwortung für Leistungen im Rahmen ihres 
Versorgungsauftrages und die Qualität der Leistungen bei der 
zugelassenen Pflegeeinrichtung bestehen. 

Die Kooperation kann auch der ErgänzunglErweiterung des Lei- 
stungsangebotes der Pflegeeinrichtung dienen, insbesondere zur 
Rehabilitation. 

Zur Durchführung einer qualifizierten Pflege hat die Pflegeein- 
richtung folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

3.2.1 Darstellung der Pflegeeinrichtung 

Die Pflegeeinrichtung stellt ihre Leistungen schriftlich dar. 

Diese Information kann Angaben enthalten über: 

- das vorgehaltene Leistungsangebot im Bereich der Kunzeitpflege. 
- die Form und Durchführung der Leistungserbringung auch hin- 

sichtlich Maßnahmen aktivierender Pflege, 
- das Pflegekonzept, 
- die personelle Ausstattung, 
- die Lane sowie die Erreichbarkeit der Einrichtunn. 
- Art un2 Form der Kooperation mit anderen ~ei&gserbringem, 

wie z. B. die Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen, 
- Wahrnehmung von ~eratu&hnktionen, 
- Beteiligung an-~ualitätssicherungsmaßnahmen sowie 
- die zu zahlenden Entgelte für die Leistungsangebote. 

3.2.2 Pflegeprozeß 

3.2.2.1 Die Pflegeeinrichtung führt einle AufnahmegesprächlAna- 
mnese durch. Soweit der vom Medizinischen Dienst der Kranken- 
versicherung empfohlene Pflegeplan vorliegt. ist dieser heranzuzie- 
hen. 

Dabei sind im Rahmen der Pflege die Möglichkeiten der aktivieren- 
den Pflege und die beim Pflegebedürftigen vorhandenen Ressourcen 
und Fähigkeiten zur Einbeziehung in den Pflegeprozeß herauszuar- 
beiten. Der Pflegebedürftige, seine Angehörigen und andere an der 
Pflege Beteiligte sind einzubeziehen. 

Dabei ist festzustellen, welche Leistungen im Rahmen des Pflege- 
Prozesses durch den Pflegebedürftigen, die Pflegeeinrichtung oder 
andere an der Pflege beteiligte Personen erbracht werden können. 
Den angemessenen Wünschen des Pflegebedürftigen ist dabei Rech- 
nung zu tragen. 

Darüber hinaus ist die soziale und kulturelle Integration des 
Pflegebedürftigen in das gesellschaftliche Umfeld zu beachten. 

Erfolgt die Kunzeitpflege aufgmnd einer kurzfristig erheblichen 
Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit oder im Anschluß an eine 
stationäre Behandlung. ist der individuelle Pflegeprozeß darauf 
auszurichten, einen erneuten stationären Aufenthalt zu vermeiden 
und den Ubergang in die häusliche Pflege zu ermöglichen. 

Soweit die Notwendigkeit des Einsatzes von Pflegehilfsmitteln 
festgestellt wird. informiert die Pflegeeinrichtung mit Zustimmung 
des Pflegebedürftigen hierüber die Angehörigen undloder die Pfle- 
gekasse. 

3.2.2.2 Die Pflegeeinrichtung fertigt aufgrund der durch das Auf- 
nahrnegespräch bzw. die Anamnese gewonnenen Erkenntnisse eine 
Pflegeplanung an. Dabei ist die Abgrenzung der Leistungserbringung 
zu Leistungen anderer an der Pflege Beteiligter aufzuführen. 

Die Pflegeplanung muß der Entwicklung des Pflegeprozesses ent- 
sprechend kontinuierlich aktualisiert werden und die Versorgung 
im Anschluß an den Kurzzeitpflegeaufenthalt berücksichtigen. 

3.2.3 Pflegedokumentation 

Die Pflegeeinrichtung hat ein geeignetes Pflegedokurnentations- 
System vorzuhalten. Die Pflegedokurnentation ist sachgerecht und 
kontinuierlich durchzuführen. 

3.2.4 Pflegeteams 

Durch die Bildung überschaubarer Pflegeteams ist bei der Betreuung 
Pflegebedürftiger gröiitmögliche Konünyität sicherzustellen. Die 
Dienstplanung wird orientiert an dem individuellen Pflegebedarf 
von der verantwortlichen Pflegefachkraft vorgenommen. Dazu ist 
ein regelmäßiger Informationsaustausch durchzuführen. 

3.2.5 Beratung der Angehörigen 

hn Rahmen der pflegerischen Versorgung werden Angehörige von 
der Pflegeeinrichtung beraten. 

3.2.6 Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen 

Im Rahmen einer qualitativen Pflege hat die Pflegeeinrichtung mit 
weiteren Institutionen zusammenzuarbeiten. Hierzu zählen insbe- 
sondere: 

- der behandelnde Ant. 
- andere ambulante. teilstationäre und stationäre Pflegeeinfich- 

tungen , 
- Krankenhäuser und 
- Leistungserbringer im Rahmen ambulanter Rehabilitationsmaß- 

nahmen (vgl. Nummer 3.1.5). 

3.3 Ekgebnisqualität 

3.3.1 Das Ekgebnis des Pflegeprozesses ist anhand der festgelegten 
Pflegeziele zum Abschluß des Aufenthalts in der Pflegeeinrichtung 
zu überprüfen. Hierbei ist insbesondere darauf abzustellen, inwie- 
weit die Ziele aktivierender Pflege sowie die angemessenen 
Wünsche des Pflegebedürftigen im Pflegeprozeß Berücksichtigung 
gefunden haben. 

Das Ergebnis der Überprüfung ist mit den an der Pflege Beteiligten 
und dem Pflegebedürftigen zu erörtern und in der Pflegedokumen- 
tation festzuhalten. 

3.3.2 In jedem Fall ist Stellung zu nehmen zu 

- der Erhaltung und Verbesserung vorhandener Selbstversorgungs- 
fähigkeiten und Reaktivierung solcher, die verlorengegangen 
sind, 

- der Erhaltung und Verbesserung der Kommunikationsfahigkeit. 
- der Unterstützung der allgemeinen Orientierungsfahigkeit. 

Darüber hinaus ist ggf. Stellung zu nehmen zu dem Abbau von 
Angsten, der Überwindung von Antriebsschwächen sowie der Be- 
wältigung von Überreaktionen. 

4 Meßnahmen der Pflegeeinrichtung zur Qualitätssichemg 

4.1 Der Träger der Pflegeeinrichtung ist dafür verantwortlich. daß 
Maßnahmen zur ihternen Sicherung der Struktur-, Prozeß- und 
Ergebnisqualität festgelegt und durchgeführt werden. Er soll sich an 
Maßnahmen der externen Qualitätssicherung beteiligen. 

Qualitätssicherungsmaßnahmen können U. a. sein: 

- die Einrichtung von Qualitätszirkeln. 
- die Einsetzung eines Qualitätsbeauftragten, 



- die Mitwirkung an Qualitätskonferenzen, 
- die Mitwirkung an Assessmentrunden. - die Entwicklung und Weiterentwicklung von Pflegestandards. 

4.2 Die Pfiegeeinrichtungen haben die Durchführung von und die 
Beteiligung an QualitätssicherungsmaDnahmen zu dokumentieren 
und auf Anforderung der Landesverbände der Pflegekassen nachzu- 
weisen. 

5 Verfahren nir Durchfiüuung von Qualitiitsprüfungen 

5.1 Wird von einer Pflegekasse die Notwendigkeit einer Qualitäts- 
prüfung als gegeben angesehen, ist über die Landesverbände der 
Pflegekassen eine Prüfung einzuleiten. 

5.2 Die Landesverbände der Pflegekassen teilen dem Träger der 
Pflegeeinrichtung und der Vereinigung. der der Träger angehört, die 
Durchführung, den Gegenstand, den Umfang sowie den Zeitpunkt 
der Prüfung mit. 

5.3 Zur Durchführung der Qualitätsprüfung ist dem Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung oder dem bestellten Sachverständi- 
gen innerhalb der Geschäftszeiten Zugang zur Pflegeeinrichtung zu 
gewähren. 

Siegburg, den 31. Mai 1996 

5.4 Vom Träger der Pflegeeinrichtung oder dessen Beauftragten . 
sind dem Prüfer auf Verlangen die für die Qualitätsprüfung 
notwendigen Unterlagen vomlegen und Auskünfte zu erteilen. 

5.5 Grundlage der Prüfung bilden U. a. die Pflegedokumentations- 
unterlagen (vgi. Punkt 3.2.3). 

5.6 Über die Qualitätsprüfung ist ein Bericht zu erstellen, in dem 
der Gegenstand der Prüfung und das Ergebnis der Prüfung sowie 
notwendige Uaenahmen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten 
aufgezeigt werden. Der Bericht geht innerhalb von sechs Wochen 
nach Abschluß der Prüfung dem Träger der Pflegeeinrichtung, der 
Vereinigung. der der Träger angehört. und den Landesverbänden 
der Pflegekassen zu. 

6 InkraRtmten, Kündigung 

6.1 Die Vereiobarung tritt am 1. April 1995 in Kraft. 
6.2 Sie kann von jedem Vereinbarungspartner mit einer Frist von 
einem Jahr zum Jahresende. frühestens aber zum 31. Dezember 1997 
gekündigt werden. 

Für den Fall der Kündigung verpflichten sich die Vereinbamgs- 
pariner, unverzüglich in Verhandlungen über eine neue Vereinba- 
rung einzutreten. 

AOK-Bundesverband. Bonn 

BKK-Bundesverband, Essen 

iKK-Bundesverband, Bergisch Gladbach 

See-Krankenkasse, Hamburg 

Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Kassel 

Bundesknappschaft. Bochum 

Verband der Angestellten-Krankenkaswn e. V., Siegburg 

AEV - Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e. V.. Siegburg % 

Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger dk~ozialhilfe, Karisruhe 

Für die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände: 

- Deutscher Städtetag. Köln 

- Deutscher Landkmistag. Bonn 

-Deutscher Städte- und Gemeindebund (e. V.), Düswldorf 

Arbeiterwohlfahrt-Bundesverband e. V., Bonn 

Deutscher Caritas-Verband e. V., Freiburg 

Deutscher Paritetischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband e. V., Frankfwt a. M. 

Deutsches Rotes Kreuz e. V.. Bonn 

Diakonisches Werk EKD e. V., Siutigarl 

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V, Frankfwt a. M. 

Arbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege e. V., Bundesgeschäfisstelle. Bremerhaven 

Beruhverband Haushnkenpflege in Deutschland e. V., Hannover 

Arbeitgeberverband ambulanter Pflegedienste e. V., Hannover 

Bundesverband Ambulante Dienste e. V.. Eswn 

Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e. V.. Essen, 

Bundesverband privater Alten- und Pflegeheime und sozialer Dienste e. V., Bonn 

Arbeitsgemeinschaft Privater Heime e. V., Bonn 

Bundesarbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege e. V., Berlin 


